
Testament §§ 2060—2066

§ 2062
Die Anordnung einer Nachlaßverwaltung kann von den 

Erben nur gemeinschaftlich beantragt werden; sie ist aus
geschlossen, wenn der Nachlaß geteilt ist,

§ 2063
(1) Die Errichtung des Inventars durch einen Miterben 

kommt auch den übrigen Erben zustatten, soweit nicht ihre 
Haftung für die Nachlaßverbindlichkeiten unbeschränkt ist.

(2) Ein Miterbe kann sich den übrigen Erben gegenüber 
auf die Beschränkung seiner Haftung auch dann berufen, 
wenn er den anderen Nachlaßgläubigern gegenüber un
beschränkt haftet.

Dritter Abschnitt

Testament
Vorbemerkung:
Vgl. Gesetz über Errichtung von Testamenten und Erbverträgen, aus
zugsweise abgedruckt im Anhang Nr. 9.

Erster Titel

Allgemeine Vorschriften
§ 2064

(aufgehoben)
Anmerkung:
Vgl. jetzt § 1 Abs. 1 TestG.

§ 2065
(1) Der Erblasser kann eine letztwillige Verfügung nicht 

in der Weise treffen, daß ein anderer zu bestimmen hat, ob 
sie gelten oder nicht gelten soll.

(2) Der Erblasser kann die Bestimmung der Person, die 
eine Zuwendung erhalten soll, sowie die Bestimmung des 
Gegenstandes der Zuwendung nicht einem anderen über
lassen.

§ 2066
Hat der Erblasser seine gesetzlichen Erben ohne nähere 

Bestimmung bedacht, so sind diejenigen, welche zur Zeit 
des Erbfalls seine gesetzlichen Erbën sein würden, nach dem 
Verhältnis ihrer gesetzlichen Erbteile bedacht. Ist die Zu-
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